
 

 
 ABTEILUNG für FINANZEN 

 REFERAT STEUERN und ABGABEN 
 

Abgaben und Gebühren 
Ab 1.1.2012 gültige Tarife 

 
 

Bauabgabe 
 

Bauabgabe je m² 8,72 

 

 

Ferienwohnungsabgabe 
 

Wohneinheit, Nutzfläche bis 30 m² Jahresabgabe 70,00 

Wohneinheit, Nutzfläche >30 m² bis 70 m² Jahresabgabe 90,00 

Wohneinheit, Nutzfläche >70 m² bis 100 m² Jahresabgabe 130,00 

Wohneinheit, Nutzfläche >100 m² Jahresabgabe 160,00 

 

 

Grundsteuer 
 

Grundsteuer A (land- und forstwirtsch. Betriebe) 500 v.H. des Messbetrages 

Grundsteuer B (sonstiger Grundbesitz) 500 v.H. des Messbetrages 

 

 

Hundesteuer 
 

für den 1. Hund Jahresabgabe 50,00 

für den 2. Hund Jahresabgabe 100,00 

für jeden weiteren Hund Jahresabgabe 150,00 

Wach- u. Nutzhunde Jahresabgabe 2,18 

 

 

Kanalisationsbeitrag* 

 

  Nettogebühr 

je m² Allgemein 6,00 

je m² Von Baulichkeiten umschlossene 
Grundflächen (Hofflächen) 

3,00 

je m² Unbebaute Flächen mit künstl. Entwässerung 0,60 

 

 

Kanalbenützungsgebühr* 

 

  Nettogebühr/Jahr 

je m² Allgemein 0,92 



je m² Von Baulichkeiten umschlossene 
Grundflächen (Hofflächen) 

0,92 

je m³ Schwimmbecken, deren Abwasser in die 
öffentliche Kanalisation entsorgt wird 

1,15 

 

*) Kanalisationsbeitrag und Kanalbenützungsgebühr: angeführt sind nur die wesentlichsten Tarife 

 

 

Kommunalsteuer 

 

Die Höhe der Kommunalsteuer beträgt 3 % der Bemessungsgrundlage. 

 

 

Lustbarkeitsabgabe 

 

A  Kartenabgabe:  

Vorführung von Filmen 5 % vom Entgelt 

Vorführung v. Filmen in den dem Stmk. Lichtspielgesetz unterliegenden Kinos 0,5 % vom Entgelt 

Konzerte u. sonstige musikalische u. gesangliche Darbietungen 5 % vom Entgelt 

Lichtbilder-(Multimedia-)vorträge 5 % vom Entgelt 

Sportliche Veranstaltungen 10 % vom Entgelt 

Tanzveranstaltungen 15 % vom Entgelt 

Bodybuilding, showartige Sportveranstaltungen (Berufssportveranstaltungen) und 

sonstige showartige Veranstaltungen 

15 % vom Entgelt 

Erotikveranstaltungen (Striptease, Peepshow, Videopeepshow, 
Table-dancing, Erotikmessen u. dgl.) 

25 % vom Entgelt 

B  Pauschalabgabe anstatt der Kartenabgabe:  

Wenn für Veranstaltungen ein Eintrittsgeld nicht eingehoben wird oder das als 
Eintrittsgeld geltende Entgelt nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand festgestellt 

werden kann, wird eine Pauschalabgabe nach der Größe des benutzten Raumes und nach 
der Besucherzahl erhoben. 

 

C  Pauschalabgabe nach dem Vielfachen des Einzelpreises:  

Für pratermäßige Veranstaltungen wird die Abgabe nach dem Vielfachen des Einzelpreises 

pro Tag erhoben. 

 

D  Pauschalabgabe für das Halten von Apparaten/Geräten:  

Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits- oder ähnliche Apparate 20,00/Monat 

Fußballtische, Fußball- und Hockeyspielapparate ohne elektromechanische Bauteile oder 
andere vergleichbare Apparate 

10,00/Monat 

Geldspielapparate 370,00/Monat 

Apparate, welche aggressive Handlungen darstellen 700,00/Monat 

 

 

Müllabfuhrgebühr 
 

Volumen Bezeichnung Abfuhrintervall Nettogebühr jährlich  Bruttogebühr jährlich 

 

1.       Restmüllgebühr 

1.1.    Restmüllgebühr - Teilservice 

 

80 l Behälter 13x jährlich 49,20 54,12 

80 l Behälter 6x jährlich 22,68 24,95 

120 l Behälter 1x wöchentlich 221,80 243,98 



120 l Behälter 14-tägig 110,88 121,97 

120 l Behälter 13x jährlich 55,44 60,98 

120 l Behälter 6x jährlich 25,56 28,12 

240 l Behälter 1x wöchentlich 333,92 367,31 

240 l Behälter 14-tägig 166,96 183,66 

240 l Behälter 13x jährlich 83,48 91,83 

240 l Behälter  6x jährlich 38,52 42,37 

1100 l Behälter  1x wöchentlich 1.422,60 1.564,86 

1100 l Behälter 14-tägig 711,28 782,41 

1100 l Behälter 13x jährlich 355,64 391,20 

1100 l Behälter 6x jährlich 164,12 180,53 

 

1.2.    Restmüllgebühr - Vollservice 

 

120 l Behälter 1x wöchentlich 324,64 357,10 

120 l Behälter 14-tägig 162,32 178,55 

120 l Behälter 13x jährlich 81,16 89,28 

120 l Behälter 6x jährlich 37,44 41,18 

240 l Behälter 1x wöchentlich 462,48 508,73 

240 l Behälter 14-tägig 231,24 254,36 

240 l Behälter 13x jährlich 115,60 127,16 

240 l Behälter 6x jährlich 53,36 58,70 

1100 l Behälter 1x wöchentlich 1.936,80 2.130,48 

1100 l Behälter 14-tägig 968,40 1.065,24 

1100 l Behälter 13x jährlich 484,20 532,62 

1100 l Behälter 6x jährlich 223,48 245,83 

 

2.       Grundgebühr 

2.1.    Grundgebühr Teilservice 

 

Grundgebühr je Einheit 100,32 110,35 

Grundgebühr Einzelkompostierer 74,52 81,97 

 

2.2.    Grundgebühr Vollservice 

 

Grundgebühr je Einheit 140,20 154,22 

 

3.      Sondergebühren 

3.1.   Biotonnen und Biosack – Extragebühr 

 

Zusätzliche Biotonne 1 – 120 l Teilservice 213,00 234,30 

Zusätzliche Biotonne 2 – 240 l Teilservice 266,00 292,60 

Bioabfallsack 2,00 2,20 

 

3.2.    Restmüllgebühren für Liegenschaften außerhalb des Abfuhrbereichs 

 

80 l  Behälter 13x jährlich 39,36 43,30 

80 l Behälter 6x jährlich 18,14 19,95 

120 l  Behälter 13x jährlich 44,35 48,79 

240 l  Behälter 13x jährlich 66,78 73,46 

 

3.3.    Restmüllgebühren für nicht ständig bewohnte Gebäude 

 



 80 l Behälter 6x jährlich 19,68 21,65 

120 l  Behälter 6x jährlich 22,18 24,40 

Grundgebühr Einzelkompostierer  18,63 20,49 

 

3.4.    Altpapiercontainer - Extragebühr 

 

 240 l  Behälter 1x wöchentlich 60,00 66,00 

1100 l Behälter 1x wöchentlich 238,00 261,80 

 240 l  Behälter 14-tägig 30,00 33,00 

1100 l Behälter 14-tägig 119,00 130,90 

 

3.5.     Kleingartengebühren 

 

 120 l Behälter 1x wöchentlich 110,90 121,99 

 120 l Behälter 14-tägig 55,44 60,98 

 120 l Behälter 13x jährlich 27,72 30,49 

 240 l Behälter 1x wöchentlich 166,96 183,66 

 240 l Behälter 14-tägig 83,48 91,83 

 240 l Behälter 13x jährlich 41,74 45,91 

1100 l Behälter 1x wöchentlich 711,30 782,43 

1100 l Behälter 14-tägig 355,64 391,20 

1100 l Behälter 13x jährlich 177,82 195,60 

    

3.6.     Zusätzliche Entleerungen - Extragebühr 

    

Restmüll 1100 l  36,84 40,52 

Restmüll 120 l, 240 l  17,58 19,34 
Manipulationspauschale für zusätzlichen 
Aufwand 1100 l 

 
30,00 33,00 

    

3.7.     Transportkostenbeitrag für Sperrmüll und Strauchschnitt 

  18,18 20,00 

 

Parkgebühr 
 

1. Blaue Zone (gebührenpflichtige Kurzparkzone): 

        bis 2 Stunden 1,00 

        bis 2 ½ Stunden 1,50 

        bis 3 Stunden 2,00 

2. Grüne Zone (gebührenpflichtige Parkplätze): 

        je halbe Stunde 0,30 

        Tagestarif (Gebühr von 10 Stunden) 3,30 

 

 

Organstrafverfügung 
 

je Stk. Organstrafverfügung 20,00 

 
 
Diese Übersichtstabelle dient Informationszwecken. Rechtsverbindlich sind nur die kundgemachten 
Gemeinderatsbeschlüsse. 
 
Stand: Jänner 2012   Hi/ 


